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Welche Examensprüfung meinst du denn?

Nichtzulassung zum 2. Staatsexamen bedeutet in der Regel, dass sie als nicht bestanden gilt.
Beim 2. Mal dann endgültig. Dann kannst du in NRW nicht mehr als Lehrkraft an einer
öffentlichen Schule eingestellt werden. Was natürlich noch geht, ist Arbeit bei einem
Ganztagsträger als Nichtlehrer.
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